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1. Auftrag und Auftragsdurchführung

1Die Geschäftsführung der

RE Windenergie Heimbach GmbH & Co. KG
(im folgenden „RE Windpark“ oder „Gesellschaft“ genannt)

hat uns mit der prüferischen Durchsicht des Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2024 be auf tragt. Diesen Auftrag zur prüferischen Durch sicht
des Jah resabschlusses ha ben wir - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom
2. bis 14. Juli 2025 in den Bü roräu men der Ge sell schaft durch ge führt. An-
schlie ßend er folgte die Fer tig stel lung des Prü fungs berichts in unserem Büro
in Aa chen.

2Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Ge sell schaft
ei ne kleine Gesellschaft. Der Gesellschaftsvertrag bestimmt für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses die Anwendung der Vor schriften für Kapital-
gesellschaften des Dritten Buches des HGB.

3Auftragsgemäß waren auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 5 Nr. 1 und 2
HGrG zu beachten.

4Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer prüferischen Durch-
sicht erteilen wir die nachfolgende Bescheinigung, die nach den Grundsät-
zen für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen (IDW PS 900) erstellt
wurde. 

5Danach handelt es sich bei der prüferischen Durchsicht um keine Ab-
schluss prü fung, sondern um eine kritische Würdigung des Abschlusses auf
der Grundlage ei ner Plausibilitätsbeurteilung (insbesondere Befragungen
und analytische Beurteilun gen). Wir können daher keinen Bestätigungsver-
merk erteilen, sondern nur eine Be scheinigung.

6Wir ha ben die ser Be schei ni gung den der prü fe ri schen Durch sicht un ter zo-
ge nen Jahres ab schluss, be stehend aus der Bi lanz, der Ge winn- und Ver-
lust rech nung und dem Anhang (Anlage I) beige fügt.

7Die Geschäftsführung der RE Windenergie Heimbach GmbH & Co. KG ist
für die Buch füh rung und die Aufstel lung der Ab schlüs se sowie die uns ge-
machten Anga ben verant wort lich. Un sere Auf gabe ist es, die von der Ge-
schäftsführung vorge legten Un terlagen und die gemach ten Angaben im
Rah men einer prü feri schen Durch sicht zu beurtei len.

8Die prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen
von Mit arbeitern der Gesellschaft und analytischen Beurteilungen. Eine wei-
tergehende Überprüfung von erhaltenen Auskünften und sonstigen Nach-
weisen ist grundsätz lich nur notwendig, wenn die Annahme besteht, dass
die zur prüferischen Durch sicht vorgelegten Informationen wesentlich fal-
sche Aussagen oder Hinweise auf fal sche Auskünfte oder ähnliche Anhalts-
punkte enthalten.
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9Bei der prüferischen Durchsicht haben wir uns Kenntnisse über die Ge-
schäftstätig keit und das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft verschafft und auf den aktuellen Stand gebracht. Dabei sind auch die
Organisation, das Rech nungslegungssystem und unternehmensspezifische
Merkmale berücksichtigt wor den.

10Ausgangspunkt unserer prüferischen Durchsicht war der von uns geprüfte
Jah res ab schluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023; er wurde mit
Gesell schaf terbe schluss vom 11. November 2024 unverändert fest ge stellt.

11Als Unterlagen dienten uns ferner die Buchhaltungsunterlagen, die Belege,
Bestäti gungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Ge-
sell schaft.

12Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Ge-
schäfts führung und von den zur Auskunft benannten Mitarbeitern der mit der
kaufmännischen Betriebsführung beauftragte Beteiligungsgesellschaft Kreis
Düren mbH (BTG) bereit willig erteilt. Er gänzend hat die Geschäftsführung in
der berufsüblichen Voll stän digkeits erklärung schriftlich bestätigt, dass in
Buch füh rung und Jah resab schluss al le bilanzierungs pflichtigen Ver mö-
genswerte, Verpflichtun gen, Wagnisse und Ab gren zun gen berück sichtigt,
sämtliche Auf wendungen und Erträge enthal ten, alle erforderlichen Anga-
ben ge macht und alle be stehen den Haftungs verhältnisse bekannt gegeben
wor den sind.

13Art, Umfang und Ergebnis der von uns im Rahmen der prüferischen Durch-
sicht durchgeführten Maßnahmen sind in unseren Arbeitspapieren festge-
hal ten.

14Für die Durchführung des Prüfungsauftrags und unsere Verantwortlichkeit,
sind - auch im Verhältnis zu Dritten - die Allgemeinen Auftragsbedingungen
für Wirtschaftsprüferinnen, Wirt schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 vereinbart, die diesem Bericht
als Anlage IV bei ge fügt sind. Im Verhält nis zu Drit ten sind Nr. 1 Abs. 2 und
Nr. 9 der Allge mei nen Auf tragsbe dingun gen maßgebend.
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2. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

15Auftragsgemäß haben wir die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2
HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministe-
rium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungs-
höfen veröffentlichten IDW PS 720 „Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53
HGrG“ beachtet.

16Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsge-
mäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den
einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags (und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung)
geführt worden sind.

17Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der An-
lage III dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung
keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurtei-
lung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.
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3. Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht

18An die RE Windenergie Heimbach GmbH & Co. KG, Düren:

Wir haben den Jahresabschluss der RE Windenergie Heimbach GmbH &
Co. KG, Düren für das Geschäfts jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. De-
zember 2024 ei ner prü fe rischen Durch sicht unterzogen. Die Auf stel lung des
Jah res ab schlusses nach den deut schen handels recht lichen Vor schrif ten
liegt in der Verantwor tung der ge setz lichen Vertreter der Gesell schaft. Unse-
re Auf gabe ist es, ei ne Be schei nigung zu dem Jahresabschluss auf der
Grund la ge un serer prü feri schen Durch sicht abzu geben.

Wir haben die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge stellten deutschen
Grundsätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüs sen vorgenommen.
Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass
wir bei kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausschlie ßen kön-
nen, dass der Jahresabschluss in wesentlichen Belangen nicht in Über ein-
stimmung mit den deut schen handelsrechtlichen Vorschriften aufge stellt
wor den ist oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchfüh rung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- oder Ertragslage nicht vermittelt. Ei ne prü fe ri sche Durch-
sicht be schränkt sich in er ster Li nie auf Be fra gung von Mit ar bei tern der Ge-
sell schaft und auf ana lyti sche Be urtei lun gen und bie tet des halb nicht die
durch eine Abschluss prü fung er reichbare Si cher heit. Da wir auf tragsgemäß
keine Ab schlussprü fung vorge nommen ha ben, können wir einen Bestäti-
gungsver merk nicht er teilen.

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachver-
halte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der
Jah resabschluss in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden ist oder
ein un ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ent-
sprechen des Bild der Ver mögens-, Finanz- oder Ertragslage nicht vermittelt.

Aachen, den 14. Juli 2025

DR. NEUMANN UND PARTNER MBB
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Gatz i. V. Peters
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Peters, Manfred
Stempel

Peters, Manfred
Stempel
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BILANZ zum 31. Dezember 2024

AKTIVA
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

A. Anlagevermögen
 

I. Sachanlagen
 

1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im
Bau 2.257.016,02 0,00

 
II. Finanzanlagen

 
1. Beteiligungen 200,00 0,00

 

Summe Anlagevermögen 2.257.216,02 0,00
 

B. Umlaufvermögen
 

I. Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände

 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistun-

gen 4.977,94 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 19.671,51 29,99

24.649,45 29,99
 

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.566,88 24.775,71

 

Summe Umlaufvermögen 32.216,33 24.805,70
 

2.289.432,35 24.805,70
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BILANZ zum 31. Dezember 2024

PASSIVA
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

A. Eigenkapital
 

I. Kapitalanteile Kommanditisten 1.137.399,76 24.672,37
 

II. Bilanzgewinn 0,00 0,00
 

Summe Eigenkapital 1.137.399,76 24.672,37
 

B. Rückstellungen
 

1. sonstige Rückstellungen 2.500,00 0,00
 

C. Verbindlichkeiten
 

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 1.147.423,77 133,33

2. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich
haftenden Gesellschaftern 2.000,00 0,00

3. sonstige Verbindlichkeiten 108,82 0,00
- davon aus Steuern Euro 108,82 

(Euro 0,00)
1.149.532,59 133,33

 

2.289.432,35 24.805,70
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

 
1. Umsatzerlöse 5.478,15 0,00

 
2. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistun-

gen 1.427,25 0,00
 

3. sonstige betriebliche Aufwendungen 22.323,53 327,63
 

4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,02 0,00
 

5. Ergebnis nach Steuern 18.272,61- 327,63-
 

6. Jahresfehlbetrag 18.272,61 327,63
 

7. Belastung auf Kapitalkonten 18.272,61 327,63
 

8. Bilanzgewinn 0,00 0,00
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Anhang für das Geschäftsjahr 2024

A. Allgemeine Angaben

Die RE Windenergie Heimbach GmbH & Co. KG wurde durch Gesellschaftsvertrag
vom 13. November 2023 errichtet. Die Gesellschaft ist im Handelsregister A des
Amtsgerichts Düren unter der HRA Nummer 4122 eingetragen. 

Sitz der Gesellschaft ist Düren. 

Die Gliederung erfolgt entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften für die Bi-
lanz nach § 266 HGB, für die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkos-
tenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB). 

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausge-
gangen. 

Die RE Windenergie Heimbach GmbH & Co. KG, Düren, erfüllt im Geschäftsjahr
die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB.  

B. Angaben zu Bilanzierungs-, Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beach-
tung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB)
sowie des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.  

Soweit das Wahlrecht besteht, eine Pflichtangabe entweder in der Bilanz bzw. der
Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang vorzunehmen, ist das Wahlrecht
überwiegend dahingehend ausgeübt worden, die Angaben im Anhang zu tätigen. 

Bilanzierung und Bewertung des Anlagevermögens erfolgten nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung auf der Basis der Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips und der Grundsätze der
kaufmännischen Vorsicht. 

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten un-
ter Berücksichtigung von Abschreibungen auf den (dauerhaft) niedrigeren beizule-
genden Wert. Sofern die Gründe für die Wertminderung zwischenzeitlich ganz oder
teilweise entfallen sind, erfolgt eine Wertaufholung bis höchstens zu den Anschaf-
fungskosten. 

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert
angesetzt. Ausfallrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksich-
tigt. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nomi-
nalbeträgen angesetzt. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und unge-
wissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind mit
dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag
angesetzt.  

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert. 
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C. Erläuterungen zu Bilanzposten

Anlagevermögen 
Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr Anlagen im Bau in Höhe von 2.257.016,02 €
für die Errichtung einer Windenergieanlage (WEA) erworben. Zum Bilanzstichtag ist
die Anlage noch nicht in Betrieb.  

Umlaufvermögen 
Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Hö-
he von 4.977,94 € und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 19.671,51 €
aus einem Vorsteuerüberhang. Der Kassenbestand beträgt 7.566,88 €.  

Rückstellungen 
Die sonstigen Rückstellungen bestehen ausschließlich aus Kosten für die Jahres-
abschlussprüfung in Höhe von 2.500 €. 

Verbindlichkeiten 
Zum Stichtag bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe
von 1.147.423,77 € und Verbindlichkeiten gegenüber der persönlich haftendenden
Gesellschafterin in Höhe von 2.000 €. Alle ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben
eine Restlaufzeit unter einem Jahr (kurzfristige Verbindlichkeiten). 

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse 
Im Geschäftsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von 5.478,15 € erzeugt. 

Materialaufwand 
Der Materialaufwand enthält ausschließlich bezogene Leistungen für die technische
Betriebsführung in Höhe von 1.427,25 €. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Kosten für
die Buchführung, Mieten und Pachten. 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Im Geschäftsjahr fielen Zinsen für die bereitgestellten Darlehen an.

E. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung und Vertretung 
Geschäftsführer der Gesellschaft war im Jahr 2024 die Komplementärin RE Verwal-
tungs GmbH, Düren, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Thomas Zerres. 

Die RE Verwaltungs GmbH, Düren ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
unter der HRB Nummer 9579 eingetragen. 

Die RE Verwaltungs GmbH ist einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Na-
men der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. 

Arbeitnehmer 
Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2024 keine Arbeitnehmer. 
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Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Nutzungsverträgen für die
Flächen der WEA in Höhe von 1.721.577,92 €. 

Einbeziehung in den Konzernabschluss 
Die Gesellschaft wird im Geschäftsjahr 2024 in den Konzernabschluss der Beteili-
gungsgesellschaft Kreis Düren mbH (BTG) mit Sitz in Düren einbezogen. Der Kon-
zernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Ergebnisverwendung 
Das Jahresergebnis wird anteilig auf die Gesellschafterkonten verteilt.

Düren, 26.06.2025

Thomas Zerres

Geschäftsführer der RE Verwaltungs GmbH
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Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte

Stand Zugänge Umbuchungen Abgänge Stand Stand Zugänge Umbuchungen Zuschreibungen Abgänge Stand Stand Stand

01.01.2024 31.12.2024 01.01.2024 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

I. Sachanlagen
1.

Anlagen im Bau
geleistete Anzahlungen und

0,00 2.257.016,02 0,00 0,00 2.257.016,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.257.016,02 0,00

0,00 2.257.016,02 0,00 0,00 2.257.016,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.257.016,02 0,00

II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Summe Anlagevermögen: 0,00 2.257.216,02 0,00 0,00 2.257.216,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.257.216,02 0,00
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1. Rechtliche Verhältnisse

Firma: RE Windenergie Heimbach GmbH & Co.
KG

Rechtsform: GmbH & Co. KG

Sitz: Düren

Anschrift: Bismarckstraße 16
 52351 Düren

Gesellschaftsvertrag: Der Gesellschaftsvertrag in der derzeitig
gültigen Fassung datiert vom 13. No-
vember 2023.

Eintragung ins Handelsregister: Amtgericht Düren 4122

Datum des letzten Auszuges: 
28. Mai 2025

 Datum der letzten Eintragung:
 21. Dezember 2023

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Gegenstand des Unternehmens: "Gegenstand des Unternehmens ist die
Errichtung und der Betrieb der Winde-
nergieanlage "WEA 4 Heimbach Vlat-
ten"."

Gesellschafter RE Verwaltungs GmbH, Düren
 RURENERGIE GmbH, Düren.

Geschäftsführung/Vertretung: RE Verwaltungs GmbH
 vertreten durch deren Geschäftsführer

Herrn Thomas Zerres 
  Die RE Verwaltungs GmbH ist einzelver-

tretungsberechtigt und von den Be-
schrän kungen des § 181 BGB befreit.

Gesellschafterversammlung: Im Geschäftsjahr 2024 fand eine Ge sell-
schafterversammlungen statt.

 In der Ge sell schafterversamm lung vom
11. November 2024 wur de der Jah-
resab schluss zum 31. Dezember 2023
fest ge stellt. Der Ge schäfts führung wur-
de für das vom 1. Januar bis 31. De-
zember 2023 lau fende Ge schäfts jahr
Ent la stung er teilt.

2. Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Düren

Steuernummer: 207/5814/0991
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Feststellungen im Rahmen der Prüfung 
nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

(Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720))

Fragenkreis 1:  Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung
so wie indi vidualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungs-
plan für die Geschäftsleitung sowie gegebenenfalls für die Konzernleitung?
Gibt es darüber hinaus schriftliche Anweisungen des Überwachungsorgans
zur Organisation für die Geschäfts- sowie gegebenenfalls für die Konzernlei-
tung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnis-
sen des Unternehmens bzw. des Kon zerns?

Der Gesellschaftsvertrag regelt ausführlich die Geschäftsführungsbefugnis
der Komplementärin. Der organisatorische Aufbau der Gesellschaft ist zweck-
mäßig.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden
und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr fand eine Gesellschafterversammlungen statt. Über die Sit-
zung wurde eine Niederschriften erstellt, welche uns vorgelegen hat.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1
Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer Herr Thomas Zerres ist in keinem Aufsichtsrat oder Kon-
trollgremium tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungs-
org an) individualisiert im Anhang des Jahresabschlus-
ses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Kompo-
nenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls
nein, wie wird dies begründet?

Es wurde keine Vergütung für die Geschäftsleitung gezahlt.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organi-
sa tionsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständig-
kei ten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige
Über prüfung?

Die kaufmännische Betriebsführung wird durch die Beteiligungsgesellschaft
Kreis Düren mbH (BTG) übernommen. Der Organisationsplan, Organisations-
aufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse der BTG
wurden im Rahmen der Jahresabschlussprüfung dieser Gesellschaft geprüft.
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan
verfahren wird?

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich dafür keine Anhaltspunkte
ergeben.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen
und dokumentiert?

Die kaufmännische Betriebsführung wird von der Beteiligungsgesellschaft
Kreis Düren mbH (BTG) übernommen. Die Kontrollprozesse der Gesellschaft
kommen zur Anwendung.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Ent-
scheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwick-
lung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhalts-
punk te ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die kaufmännische Betriebsführung von der Beteiligungsgesellschaft Kreis
Düren mbH (BTG) übernommen. Die dort geprüften Richtlinien und Arbeitsan-
weisungen kommen, sofern relevant und sinnvoll, zur Anwendung. Im Rah-
men unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese
Richtlinien und Arbeitsanweisungen nicht eingehalten werden.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grund-
stücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem
und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und
Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge
von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Entsprechend § 9 des Gesellschaftervertrages hat die Geschäftsführung ei-
nen Wirtschaftsplan für das kommende Geschäftsjahr, bestehend aus Finanz-
plan, Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan aufzustellen. 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Im Rahmen der kaufmännischen Betriebsführung durch die Beteiligungsge-
sellschaft Kreis Düren mbH (BTG) werden Planabweichungen systematisch
untersucht. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Grö-
ße und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht in Größe und Organisationsaufbau den An-
forderungen des Unternehmens. Die Organisation der Buchführung und das
rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen, nach den
Erkenntnissen unserer Prüfung, die vollständige, richtige, zeitgerechte und
geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist
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ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist geordnet.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende
Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Liquiditätsmanagement und Liquiditätsplanung werden im Rahmen des kauf-
männischen Betriebsführungsvertrages durchgeführt.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management
und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelun-
gen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management existiert nicht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt
werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass aus-
stehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Dies ist im Rahmen des kaufmännischen Betriebsführungsvertrages sicher-
gestellt.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns
und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Alle relevanten Controllingaufgaben werden im Rahmen der kaufmännischen
Betriebsführung durchgeführt. Das Controlling ist im Hinblick auf die derzeitige
Größe und Struktur des Unternehmens angemessen.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder 
Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine
wesentliche Beteiligung besteht?

Wesentliche Beteiligungen bestehen nicht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale de-
fi niert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risi-
ken rechtzeitig erkannt werden können?

Das Risikofrüherkennungssystem ist Teil der kaufmännischen Betriebsfüh-
rung. Die bei der BTG definierten Frühwarnsignale werden entsprechend bei
der Gesellschaft angewandt, um bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig zu
erkennen.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfül-
len? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchge-
führt werden?

Die Maßnahmen sind geeignet, um bestandsgefährdende Risiken zu erken-
nen. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht
durchgeführt werden.
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c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen zur Risikofrüherkennung sind bei der betriebsführenden Ge-
sellschaft ausreichend dokumentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und system-
atisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen
und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Eine Überprüfung der zu bewertenden Risiken, Frühwarnsignale und der die-
sen entsprechenden Maßnahmen findet im regelmäßigen Turnus statt.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und
De rivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Fi-
nanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Deri-
vaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

 - Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen

Beträgen eingesetzt werden?
 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in

welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien

aus schließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchge-
führt werden dürfen (z.B.: antizipatives Hedging)?

Nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften be-
dient sich die Gesellschaft keiner derivativen Finanzinstrumente. Schriftliche
Festlegungen durch die Geschäftsleitung zum Einsatz von Finanzinstrumen-
ten sowie anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten sind nicht vor-
handen.

b) Werden die Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von
Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Nicht relevant (siehe a).

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechen-
des In strumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

 - Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 -       Kontrolle der Geschäfte?

Nicht relevant (siehe a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) die-
nen de Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoent-
wick lung gezogen?

Nicht relevant (siehe a).
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e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlas-
sen?

Nicht relevant (siehe a).

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick
auf die offenen Positionen, die Risikolage und die gegebenenfalls zu bilden-
den Vorsorgen geregelt?

Nicht relevant (siehe a).

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende
Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle
oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenom-
men?

Eine eigene Stelle "interne Revision" ist aufgrund der Größe des Unterneh-
mens und des Umfangs der Geschäftstätigkeit nicht vorhanden. Im Rahmen
des kaufmännischen Betriebsführungsvertrages ist die Controllingfunktion ins-
gesamt abgedeckt. Die Überwachung unternehmensinterner Abläufe wird von
der Geschäftsführung durchgeführt.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unterneh-
men/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflik-
ten?

Nicht relevant (siehe a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revi-
sion/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich
miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und
Voll zug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das
letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche
Revi sionsberichte vor?

Nicht relevant (siehe a).

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer
abgestimmt?

Nicht relevant (siehe a).

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt
und um welche handelt es sich?

Nicht relevant (siehe a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen
der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Inter-
ne Re vision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Nicht relevant (siehe a).
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Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit
Gesetz, Sat zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanwei sung
und bin denden Be schlüssen des Überwachungsorg ans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustim mung des
Über wa chungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maß-
nah men nicht eingeholt worden ist?

Nein.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäfts lei tung oder des
Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungs org ans eingeholt?

Nein.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger
Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maß-
nahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Hierzu hat unsere Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen
nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanwei sung und bin-
denden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Wir haben bei unserer Prüfung keine Verstöße gegen Gesetz, Gesellschafter-
vertrag, Geschäftsordnung für die Geschäftsführung und bindende Beschlüs-
se des Aufsichtsrates festgestellt.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanla-
gen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor
Realisie rung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken
geprüft?

Im Rahmen der Investitionsvorbereitungen werden regelmäßig Wirtschaftlich-
keitsrechnungen durchgeführt und mit dem Aufsichtsrat abgestimmt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterla gen/Erhebungen zur
Preiser mittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessen-
heit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von
Grundstücken oder Beteiligungen)?

Anhaltspunkte für eine unzureichende Preisermittlung haben sich im Rahmen
der Prüfung des Jahresabschlusses nicht ergeben vgl. Antwort a).

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen
lau fend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Investitionsplanung, -budgetierung und –durchführung werden überwacht
und im Rahmen der fortschreibenden Planung an veränderte Gegebenheiten
angepasst.
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d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen
ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Grün den?

Keine Feststellungen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder ver gleichbare Verträ-
ge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wur den?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben,
dass Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Ver gaberegelungen
(z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen haben sich
nicht ergeben. 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unter liegen, Konkur-
renzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanla gen) eingeholt?

Für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, werden Ver-
gleichsangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Im Geschäftsjahr 2024 hat eine Gesellschafterversammlung stattgefunden.
Die Ge sellschaft hat keinen Aufsichtsrat, so dass die Überwachungsfunktion
durch die Ge sellschafterversammlung übernommen wird. Berichterstattungen
an die Gesell schafter haben im Geschäftsjahr 2024 im Rah men der Gesell-
schafter ver samm lung stattgefunden.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirt schaftliche Lage
des Unternehmens/Konzern und in die wichtigsten Unterneh mens-/Kon zern-
bereiche?

Ja.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen
und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche
oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare
Fehl dispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber
berich tet?

Das Überwachungsorgan wurde über wesentliche Vorgänge angemessen
und zeit nah unterrichtet. Ungewöhn liche, risikoreiche oder nicht ord-
nungsgemäß abgewi ckelte Ge schäftsvorfälle so wie erkennbare Fehl-
dispositionen oder wesentliche Un terlas sun gen lagen nicht vor.
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d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungs-
organ auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Es gab keine Themen, zu denen die Geschäftsführung dem Überwachungs-
organ auf dessen besonderen Wunsch berichtet hat.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach
§ 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen aus-
rei chend war?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir hierzu keine Anhaltspunkte festge-
stellt.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt ver-
einbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem
Über wachungsorgan erörtert?

Die Geschäftsführung ist über die D&O Versicherung der Beteiligungsgesell-
schaft Kreis Düren mbH (BTG) versichert.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Über-
wachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungs-
organ offen gelegt worden?

Nein.

Fragenkreis 11:  Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnot wendiges Ver-
mögen?

Nach unseren Feststellungen besteht kein im wesentlichen Umfang offenkun-
dig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Höhe der Bestände ist dem Umfang des Geschäftsbetriebs angemessen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Ver-
gleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrige re Verkehrs-
werte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Dafür haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Fi nanzierungs-
quellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag be stehenden we-
sentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Gesellschaft ist am Bilanzstichtag im Wesentlichen durch langfristiges
Fremd ka pital fi nanziert; so auch die Investitionen.
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b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesonde re hinsichtlich
der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Das Unternehmen ist zwar in den BTG-Konzern eingebunden, erhält aber kei-
ne Kre dite oder sonstige Zahlungen von Konzerngesellschaften. Aussagen
zur Finanzlage des Konzerns sind daher nicht erforderlich.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich
Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhalts punkte erge-
ben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelge-
bers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2024 keine Finanz-/Fördermittel der öf-
fentlichen Hand erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedri gen Eigenkapi-
talausstattung?

Nein.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbil-
dung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Gesellschaft erzielt im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresfehlbetrag. Die Er-
geb nis ver wendung erfolgt nach dem Gesellschaftsvertrag. Gewinne der Ge-
sell schaft sind dem nach nach dem Ver hält nis der Ka pital an teile auf die Ge-
sell schafter zu ver tei len und auf den variab len Kapi tal kon ten zu verbuchen.
Verluste sind auf dem Verlustvortragskonto zu verbuchen. Die Ergebnisver-
wen dung ist mit der wirt schaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unterneh mens/Konzerns nach Seg-
menten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis der Gesellschaft setzt sich im laufenden Geschäftsjahr
aus der Erzeugung und der Vermarktung von Strom mittels Windenergieanla-
gen zu sammen. Das Un ternehmen hat keine weiteren Segmente.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgän gen geprägt?

Das Jahresergebnis 2024 ist dadurch geprägt, dass sich die Anlagen noch im
Bau befinden und noch nicht betriebsbereit ist.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere
Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesell-
schaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenom men werden?

Dafür haben sich während unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben.
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d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich er wirtschaftet?

nicht relevant.

Fragenkreis 15:  Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage
von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Ver luste?

Einzelne verlustbringende Geschäfte lagen im Geschäftsjahr 2024 nicht vor.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu be grenzen, und
um welche Maßnahmen handelt es sich?

Nach Fertigstellung der Anlagen und der Erzeugung von Strom werden aus-
reichende Umsatzerlöse erzielt.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Ver-
bes serung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die Anlagen befinden sich noch im Bau und der laufende Geschäftsbetrieb
konnte noch nicht aufgenommen werden.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Er-
tragslage des Unternehmens zu verbessern?

Mit Aufnahme des Geschäftsbetriebes werden ausreichende Umsatzerlöse
erzielt.
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